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diese Fischart in Einzelexemplaren im Sommer 2006 auch in der Aschach bei Schurrerpram-
bach nachgewiesen werden, dort gibt es aber keinerlei Schiffsverkehr. 

LITERATURQUELLE
Eingeschleppte Meeresgrundeln in der österreichischen Donau – Gefahren und Potentiale. Erschienen in der Zeit-

schrift »Am Fischwasser«, Ausgabe März/April 2003, von DI Dr. Christian Wiesner, Universität für Bodenkultur,
1180 Wien.

Grundbücherliche
Eintragung von
Fischereirechten

Begonnen hat die ganze Sache im November
1998 mit einem Anschlag auf der Amtstafel
des Gemeindeamtes, den ich unter viel Pa-
pier am letzten Tag einer Einspruchsfrist beim
Bezirksgericht entdeckte.
Es ging um Eintragungen ins öffentliche Was-
sergut, die ich beeinspruchte und den Antrag
stellte, im C-Blatt mein Fischereirecht mit ein-
zutragen.
Was ich damals noch nicht wusste, war der
Versuch der Finanzprokuratur (Republik
Österreich) in den 90er Jahren in Kärnten,
sich alle jene Fischereirechte »unter den Na-
gel zu reißen«, die nicht im Grundbuch ein-
getragen sind.
(Seit einer Notverordnung aus dem 1. Welt-
krieg werden bis heute Fischereirechte im Fi-
schereikataster auf der Bezirkshauptmann-
schaft und nicht im Grundbuch eingetragen.
Eine Urkundenhinterlegung beim Bezirksge-
richt unterblieb im Regelfall.)
Trotz lückenlosem Nachweis über den recht-
mäßigen Besitz des Fischereirechtes über
100 Jahre durch Übergabsverträge, Einant-
wortungsurkunden, Einheitswertbescheide,
bezahlte Grundsteuer usw. war der Ausgang
aufgrund eines zwischenzeitlich ergangenen

§
OGH-Urteiles zu einem Fall in Kärnten für
mich negativ klar: Ohne Grundbucheintra-
gung kein Fischereirecht.
Im Laufe der Jahre hat sich ein netter dicker
Akt angesammelt. Mit Hilfe von »Land &
Forst« (dem Hauptverband der Land- und
Forstwirtschaftsbetriebe Österreichs) kam es
zu Vorsprachen beim Finanz- und Landwirt-
schaftsministerium, die 2001 in einer Weisung
des damaligen Ministers Molterer endeten,
Grundbucheintragungen zu ermöglichen.
Ende 2002 kam es zu einem Gesetzesbe-
schluss im Nationalrat und zu akkordierten
Durchführungserlässen der Verwalter des öf-
fentlichen Wassergutes (Landeshauptleute),
so dass ab 2003 eine Antragstellung auf
Grundbucheintragung zielführend dann mög-
lich ist, wenn folgende Nachweise erbracht
werden:
1. Eintragung im Fischereikataster
2. Ausübung des Fischereirechtes über 20

Jahre
3. Unstrittige Grenzen
4. Errichtung einer Aufsandungsurkunde.
Alles in allem ein mühevoller, steiniger Weg
durch die Bürokratie, den ich mit einem ersten
Erfolg im November 2004 mit der Eintragung
meines Fischereirechtes im Weyregger Bach
ins Grundbuch feiern konnte.
Der zweite Erfolg trat mit der Verbücherung
meines Fischereirechtes im Attersee KG Wey-
regg am 25. August 2006 ein.

Ing. Hans Lennkh, 4852  Weyregg
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